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Sozialethische Grundlagen der 
Entwicklungszusammenarbeit 

IMPULSREFERAT BEI DER 3. EICHHOLZER FACHTAGUNG ZUR ENTWICKLUNGSPO-

LITIK AM 5./6. MÄRZ 2010

Einleitung 

Das mir gestellte Thema fragt: Was sollte 

bei denen, die sich mit Entwicklungszu-

sammenarbeit beschäftigen, sozialethisch 

‚im Hinterkopf’ immer vorhanden sein? In 

fünf Thesen möchte ich eine Antwort versu-

chen. Ich formuliere sie vor dem Hinter-

grund des christlichen Menschenbildes. Die-

ses wird von der Personwürde jedes einzel-

nen und aller Menschen bestimmt. Theolo-

gisch gesprochen ist jeder Mensch sowohl in 

seiner Individualität als auch in seinem Mit-

Sein mit allen anderen Menschen und der 

ganzen Schöpfung nach dem Bilde Gottes 

geschaffen. Der Mensch ist auf Beziehung 

zu Gott, zu den Mitmenschen und zur 

Schöpfung hin ausgerichtet. Er findet sich 

und seine Entfaltung in diesem Beziehungs-

reichtum.  

Augustinus von Hippo benennt die Bezie-

hung zu Gott in dem bekannten Diktum: 

„Unruhig ist unser Herz bis es ruht in Dir, o 

Gott“. Martin Buber bezieht sich auf die Be-

ziehungen der Menschen zueinander, wenn 

er sagt: „Am Du werden wir erst zum Ich“. 

Franziskus von Assisi rückt die Beziehung 

zur Schöpfung in den Blick, indem er alle 

Geschöpfe, Sonne, Mond, Wasser, Erde bis 

hin zum Tod Schwestern und Brüder nennt.  

Entwicklung in dieser Perspektive muss also 

die Entfaltung des ganzen Menschen in all 

seinen beziehungsrelevanten leiblichen und 

geistigen Dimensionen sein. Eine Entwick-

lung, die den Menschen auf seine ökonomi-

sche Bedeutung reduziert, wird dem christli-

chen Menschenbild ebenso wenig gerecht 

wie ein Entwicklungsmodell, welches das 

Besitzen von Gütern zum Maßstab der Ent-

wicklung macht. Seit der Enzyklika „Populo-

rum progressio“ unterstreichen die Päpste, 

dass wahre Entwicklung nicht in der bloßen 

Anhäufung von Reichtum und einem wach-

senden Angebot von Gütern und Dienstleis-

tungen bestehen kann. Die soziale, kulturel-

le und geistige Dimension des einzelnen 

Menschen, seiner Familie, seines Stammes 

und seiner Nation müssen einbezogen wer-

den. Papst Benedikt XVI. hat diese Vorgabe 

und dieses Ziel in seiner Sozialenzyklika 

„Caritas in veritate“ hervorgehoben: „Wenn 

die Entwicklung nicht den ganzen Menschen 

[...] betrifft, ist sie keine wahre Entwick-

lung.“ 1

Nach der katholischen Soziallehre steht vor 

der Subsidiarität und Solidarität das Subjekt 

oder Individuum. Das Individuum soll sich 

entwickeln. Denn der entwickelte Mensch ist 

der Träger der Entwicklung. Subsidiarität 

hat eine abgrenzende und eine entgrenzen-

de Dimension. Sie grenzt ab, indem sie den 

Einzelnen und die kleineren Einheiten in je-

der Gesellschaft tun lässt, was sie zu tun 

vermögen; die größere, übergeordnete Ein-

heit darf nicht das der kleineren Mögliche an 

sich ziehen. Zugleich entgrenzt sie, indem 

sie vom größeren und potenzielleren Partner 

fordert, Hilfe (subsiduum) zu geben, damit 

die Einzelnen und kleinen Gruppen sich ent-

falten können. So wird durch Subsidiarität 

eine aktive Bürgergesellschaft aufgebaut, 

an der möglichst viele, am besten alle, teil-

 

1  Papst Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in Ve-
ritate, Nr. 18. 
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nehmen. Solidarität muss dann verstanden 

werden als Hilfe zur Selbsthilfe.  

Ein solches solidarisches Miteinander, das 

die Subsidiarität beachtet und die Individu-

en im Blick hat, beschränkt sich in der Ent-

wicklungszusammenarbeit nicht nur auf das 

Geben, es fördert auch die kulturellen und 

politischen Partizipationsmöglichkeiten vor 

allem derer, die (noch) vom gesellschaftli-

chen Leben und von wichtigen Entscheidun-

gen ausgeschlossen sind. Hinsichtlich sol-

cher Partizipationsmöglichkeiten bestehen in 

vielen Staaten sowie in den internationalen 

politischen Entscheidungsstrukturen enorme 

Defizite. 

Eine solche Entwicklungszusammenarbeit 

hat auch immer die gesamte/globale 

Menschheit im Blick. Nur durch die Entwick-

lung aller Menschen kann heute Entwicklung 

der Einzelnen und aller Ethnien und Natio-

nen geschehen. Von daher ist Entwicklungs-

zusammenarbeit immer eine Bereicherung 

aller Beteiligten, vor allem auch der soge-

nannten Geberländer. Sie ist niemals Ein-

bahnstraße, sondern Brücke für ein gutes 

Hin- und Herüber der Partner und ihrer ‚Gü-

ter’. 

Eine ganzheitliche Entwicklung aller Men-

schen: Das ist also die Perspektive, in der 

ich die folgenden Thesen entfalten möchte. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass die Entwick-

lungszusammenarbeit ohne Orientierung an 

den fundamentalen Rechten und an der 

Würde der Armen leicht in das Fahrwasser 

verschiedener Eigeninteressen gerät. Im 

Extremfall kann sie zu einem Geschäft ver-

kommen, in dem sich vor allem die Motive 

der Mächtigeren durchsetzen. Deshalb lau-

tet meine erste These: 

1. These: Moralisch verankerte Solidarität 

ist eine unerlässliche Grundlage in der 

Entwicklungszusammenarbeit 

Die Sorge um die ganzheitliche Entwicklung 

aller Menschen heute und in Zukunft kann 

bis zu einem gewissen Punkt einem aufge-

klärten Eigeninteresse entspringen. Theolo-

gisch gesprochen: Neben der Gottes- und 

der Nächstenliebe darf die geordnete 

‚Selbstliebe’ als dritte Säule des christlichen 

Lebens eine gewisse Rolle spielen. Eigenin-

teresse oder geordnete Selbstliebe ist eine 

Antriebsfeder allen menschlichen Handelns. 

Sie darf auch in der Entwicklungszusam-

menarbeit vorkommen. Sie muss aber im 

entwicklungspolitischen Bereich mit der So-

lidarität ‚gepaart’ werden, sonst droht die 

Gefahr, dass die Armen und Machtlosen 

vergessen werden. Das solidarische Interes-

se muss sich auf alle Menschen und ihr 

Menschsein erstrecken. Ein solches solidari-

sches Interesse erwacht aus der morali-

schen Kompetenz, die keineswegs selbst-

verständlich ist. Ohne die moralisch veran-

kerte Solidarität wäre ein Großteil der Welt-

bevölkerung für die wohlhabenderen Indust-

rieländer allenfalls als Sicherheitsrisiko oder 

als Rohstoffressource bzw. als billige Ar-

beitskräfte von Interesse. 

Auch die Kirche musste immer wieder ler-

nen, dass christliche Solidarität „die ande-

ren“ stets mit einzubeziehen hat und sich 

nicht auf die eigene Gruppe beschränken 

darf. Die Kirche, so heißt es in der Pastoral-

konstitution „Gaudium et spes“, erfährt sich 

„mit der Menschheit und ihrer Geschichte 

wirklich engstens verbunden“2.  

Die kirchliche, die staatliche und zivilgesell-

schaftliche Entwicklungszusammenarbeit 

braucht eine moralische Kompetenz, die da-

bei hilft, Solidarität im Weltmaßstab durch-

zudeklinieren. Papst Johannes Paul II. hat in 

seiner Sozialenzyklika „Sollicitudo rei socia-

lis“ daran erinnert, dass eine solche Solida-

rität nicht bloß „ein Gefühl vagen Mitleids 

oder oberflächlicher Rührung wegen der 

Leiden so vieler Menschen nah oder fern 

(sein darf). Im Gegenteil, sie ist die feste 

und beständige Entschlossenheit, sich für 

das ‚Gemeinwohl’ einzusetzen, das heißt für 

das Wohl aller und eines jeden, weil wir für 

alle verantwortlich sind“.3 Solidarität muss 

auf dieser moralischen Basis stets neu ein-

geübt werden. 

 

2  Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonsti-
tution über die Kirche in der Welt von heute 
„Gaudium et spes“, Nr. 1. 

3  Papst Johannes Paul II., Enzyklika Sollicitudo 
rei socialis, Nr. 38 
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Die sozialethische Forderung an die Ent-

wicklungszusammenarbeit, das universale 

Gemeinwohl durch Solidarität zu fördern, 

bedarf der Zuspitzung auf die Armen hin. 

Damit komme ich zu meiner zweiten These. 

2. These: Armenorientierung als sozial-

ethische Forderung an die Entwicklungs-

zusammenarbeit 

Die christliche Sozialethik orientiert sich am 

Leben und an der Botschaft Jesu. In seiner 

Nachfolge sind wir Christen immer neu in 

ein solidarisches Verhältnis zu den Armen 

und Schwachen unserer Lebenswelt geru-

fen. Im Beschluss der Gemeinsamen Syno-

de der Bistümer in Deutschland „Unsere 

Hoffnung“ heißt es: „Sie nämlich sind die 

Privilegierten bei Jesus, sie müssen auch die 

Privilegierten in seiner Kirche sein“4. Wie 

Jesus als Sohn Gottes gesandt wurde, um 

„den Armen eine gute Nachricht“ (Lk 4,18) 

zu bringen, und wie er selbst arm wurde 

und sich mit den Armen identifiziert, so sind 

auch die Christen aufgerufen, die Solidarität 

vorrangig mit den Armen zu suchen, für sie 

zu optieren und dies zum verpflichtenden 

Kriterium ihres Handelns zu machen. 5  

Die vorrangige Option für die Armen wird 

heute verstanden: Als „Ausdruck der Solida-

rität mit den Armen im Protest gegen die 

Armut. Diese Option ist nicht beliebig. Sie 

bezeugt die Grundentscheidung Gottes, den 

Menschen unbedingt zu bejahen, und zu 

verneinen, was Menschen behindert oder 

zerstört. Sie bezeugt die Grundentscheidung 

Gottes, im Leben und Sterben an der Seite 

des unterdrückten und alleingelassenen 

Menschen zu stehen und für ihn Partei zu 

ergreifen“6. 

Um in der vorrangigen Solidarität mit den 

Armen deren Würde zu achten und ihnen 

als Menschen näher zu kommen, ist ein Mit-

 

4  Gemeinsame Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland, Synodenbe-
schluss „Unsere Hoffnung“, Nr. III.2. 

5  Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmati-
sche Konstitution über die Kirche „Lumen 
gentium“, Nr. 8. 

6  Deutsche Kommission Justitia et Pax, Gerech-
tigkeit für alle. Zur Grundlegung kirchlicher 
Entwicklungsarbeit, Bonn 1991, S. 49. 

fühlen und ein Mitleiden, mithin eine Bereit-

schaft zum „Sympathein“ unabdingbar. Sie 

setzt menschliche Empfindsamkeit und die 

Kraft der Liebe voraus. Die Liebe ist ein Ge-

schenk Gottes, das allen Menschen auf 

zweifache Weise zukommt:  

1. Durch die Erschaffung jedes Menschen 

„nach Gottes Bild und Gleichnis“ (vgl. Gen 

1) und  

2. durch die Erkenntnis Gottes, der der lie-

bende Vatergott ist und zur Nächstenliebe 

verpflichtet.  

Alle Menschen sind also unabhängig von ih-

rer Religion zur Liebe fähig und verpflichtet. 

Den Christen wird darüber hinaus in der 

Taufe die Liebe Christi „eingegossen“. Die 

den Menschen geschenkte Liebe muss aber 

immer neu eingeübt werden. Die Liebe Got-

tes, an der der Mensch teil hat, ist beson-

ders auf die Armen bezogen.  

Aus dieser Sicht kann ein Perspektivwechsel 

in der Entwicklungszusammenarbeit auf die 

Armen hin gelingen. Erst so werden die 

Ängste, Sorgen, Sehnsüchte und Hoffnun-

gen der Armen begriffen. So wird die „Opti-

on für die Armen“ verwirklicht. Selbstver-

ständlich konkretisiert sich die Option für 

die Armen nicht nur auf der zwischen-

menschlichen Ebene. Sie hat auch die 

Strukturen im Blick, die als Ursache bzw. 

Manifestation der Armut einer ganzheitli-

chen Entwicklung der Menschen entgegen-

stehen. 

Mit dem Wort des Rates der Evangelischen 

Kirche und der Deutschen Bischofskonferenz 

zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 

Deutschland lässt sich die Solidarität mit 

den Armen folgendermaßen auf den Punkt 

bringen: „In der Perspektive einer christli-

chen Ethik muss alles Handeln und Ent-

scheiden in Gesellschaft, Politik und Wirt-

schaft an der Frage gemessen werden, in-

wiefern es die Armen betrifft, ihnen nützt 

und sie zu eigenverantwortlichem Handeln 

befähigt. Die biblische Option für die Armen 

zielt darauf, Ausgrenzungen zu überwinden 

und alle am gesellschaftlichen Leben zu 

beteiligen. Sie hält an, die Perspektive der 

Menschen einzunehmen, die im Schatten 
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des Wohlstands leben und weder sich selbst 

als gesellschaftliche Gruppe bemerkbar ma-

chen können noch eine Lobby haben. Sie 

lenkt den Blick auf die Empfindungen der 

Menschen, auf Kränkungen und Demütigun-

gen von Benachteiligten, auf das Unzumut-

bare, das Menschenunwürdige, auf struktu-

relle Ungerechtigkeit. Sie verpflichtet die 

Wohlhabenden zum Teilen und zu wirkungs-

vollen Allianzen der Solidarität.“ 7  

Die hier geforderte Armenorientierung muss 

sich niederschlagen in einer wirklich part-

nerschaftlichen Entwicklungszusammenar-

beit. Mit meiner dritten These möchte ich 

auf dem bisher Gesagten aufbauen und 

Grundregeln für eine solche Entwicklungs-

zusammenarbeit benennen. 

3. These: Dauerhafte Partnerschaft als so-

zialethische Grundlage in der Entwick-

lungszusammenarbeit 

Häufig überdeckt die Rede von „Entwick-

lungspartnerschaft“ versteckte Abhängigkei-

ten, Machtungleichgewichte oder bestehen-

de Meinungsverschiedenheiten. Paternalisti-

sche Ansprüche einerseits und eine ober-

flächlich vollzogene Anpassung an die Er-

wartungen der Geldgeber andererseits wi-

dersprechen den Ansprüchen einer echten 

Partnerschaft. Nicht Patenschaft von oben 

nach unten, sondern Partnerschaft auf Au-

genhöhe ist gefordert. Partnerschaft geht 

auch davon aus, dass eine Entwicklungszu-

sammenarbeit stets ein langwieriger Lern-

prozess ist. Wer kurzfristige Erfolge will, 

sollte sich einen anderen Job suchen. Diese 

dauerhafte Partnerschaft muss offen und 

engagiert vorangetrieben werden, damit be-

stehende Hindernisse überwunden werden. 

Die katholische Kirche in Deutschland hat 

sich in ihrer Entwicklungszusammenarbeit 

von Anfang an um ein partnerschaftliches 

Verhältnis zu den Ortskirchen in den ärme-

 

                                                    
7  Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtig-

keit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche 
und der Deutschen Bischofskonferenz zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland, hg. vom Kirchenamt der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und dem 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Gemeinsame Texte 9), Hannover, Bonn 
1997, Nr. 107. 

ren Ländern dieser Welt bemüht. Der Auf-

bau einer soliden Partnerschaft steht für sie 

im Mittelpunkt ihrer Entwicklungszusam-

menarbeit. Trotzdem kommt es durch ver-

schiedene Zielvorstellungen und Traditionen 

oder auch durch einen unterschiedlichen 

Grad an Professionalität hin und wieder zu 

Störungen in der partnerschaftlichen Zu-

sammenarbeit. Alle Beteiligten müssen da-

her die Kooperationsbeziehungen stets neu 

am Konzept einer partnerschaftlichen Ent-

wicklungszusammenarbeit ausrichten. 

Die Wissenschaftliche Arbeitsgruppe der 

Kommission Weltkirche hat für die partner-

schaftliche Zusammenarbeit in der Entwick-

lungspolitik zehn Grundregeln formuliert. 

Sie können als Grundregeln in der kirchli-

chen, aber auch in der zivilgesellschaftlichen 

und der staatlichen Entwicklungszusam-

menarbeit Geltung beanspruchen. 8 Sie lau-

ten: 

- Achtung der Menschenwürde 

In der Entwicklungszusammenarbeit sind 

die Unterschiede zwischen den Beteiligten 

oft sehr groß, etwa hinsichtlich der persönli-

chen Fähigkeiten, der Religion, der Verfü-

gung über Macht und Geld. Hierdurch kann 

Partnerschaft schwierig sein. Sie kann 

trotzdem gelingen, wenn die grundlegende-

re Gemeinsamkeit der Menschenwürde und 

Menschenrechte im Blickfeld bleibt und im 

Konfliktfall Vorrang hat. 

- Gemeinsame Ziele 

Partnerschaft zwischen Menschen, Gruppen 

und Staaten, hat in sich bereits einen Ei-

genwert. Aber in der Regel verlangt sie 

auch gemeinsame Ziele. Die Partner müs-

sen eine gemeinsame Zielsetzung erarbei-

ten, ohne die kaum Einverständnis über ein 

partnerschaftliches Agieren möglich ist. 

 

8  Vgl. Partnerschaft mit den Armen. Wechsel-
seitige Verpflichtungen in der entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit. Eine Studie der 
Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und 
Sozialethik“, hg. von der Wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Bonn 2004, S. 27–31. 



 5 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

WESSELING 

ERZBISCHOF DR. LUDWIG  

SCHICK 

 

5. März 2010 

 

www.kas.de  

 

 

- Verantwortete und transparente 

Partnerwahl 

Was die Wahl der Partner angeht, so ist ei-

ne Erfolg versprechende Entwicklungszu-

sammenarbeit nur möglich, wenn die Part-

nerschaft wenigstens zum Teil den Zielen 

beider Partner entspricht. Auch müssen die 

grundlegenden Vorstellungen über Entwick-

lung übereinstimmen. Bereits bestehende 

Partnerschaften müssen berücksichtigt wer-

den. Die Kriterien der Partnerwahl sollten 

transparent sein. 

- Wechselseitige Konditionalität 

Für Entwicklungszusammenarbeit sind be-

stimmte Regeln oder Konditionen notwen-

dig. Sie tragen dazu bei, die Mittel effektiv 

einzusetzen. Entscheidend ist aber, ob die 

Aufstellung der Konditionen als unausweich-

liches „Diktat des Mächtigeren“ oder als 

partnerschaftliche und wechselseitige Ver-

pflichtung erfolgt. Erst wenn letzteres der 

Fall ist, werden sich die Empfänger der Hilfe 

mit den Regeln für eine Entwicklungszu-

sammenarbeit identifizieren können, ande-

renfalls werden sie alles Reden über Part-

nerschaft als bloße Rhetorik empfinden. Es 

muss um Konditionen zu Gunsten der Ar-

men und auch der kommenden Generatio-

nen gehen. Um der Wirksamkeit ihrer Ent-

wicklungshilfe willen muss aber auch die 

Geberseite ihrerseits bestimmte Vorausset-

zungen erfüllen. So darf z. B. die staatliche 

Entwicklungszusammenarbeit nicht durch 

Inkohärenzen mit der Außenwirtschaftspoli-

tik konterkariert werden. 

- Anerkennung der Eigenständigkeit 

Partnerschaft in der Entwicklungszusam-

menarbeit muss so gestaltet sein, dass sie 

den oder die anderen Partner nicht in ihren 

Eigenkräften lähmt. Sie muss subsidiäre Hil-

fe leisten. Sie darf nicht zu einer dauerhaf-

ten Abhängigkeit führen.  

- Gegenseitige Ergänzung 

Partnerschaft zielt immer auf eine gegensei-

tige Ergänzung. Hier hängt viel davon ab, 

dass der auf den ersten Blick stärkere Part-

ner, also meistens der Geber aus den In-

dustrieländern, sich bewusst ist, dass er 

immer auch von der anderen Seite berei-

chert werden kann, etwa durch menschliche 

Stärken oder kulturelle Werte. Entwick-

lungszusammenarbeit darf nie als Einbahn-

straße konzipiert werden oder dazu ver-

kommen. Für das Selbstbewusstsein und 

damit die Entwicklungskompetenz des Hilfe-

empfängers ist es meist von großer Bedeu-

tung, wenn er die Hilfe in irgendeiner Weise 

erwidern kann, was die Geberseite auch in 

angemessener Weise würdigen sollte. Die 

Suche nach Möglichkeiten wechselseitigen 

Austausches muss paternalistische Haltun-

gen aufbrechen. 

- Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 

Partnerschaften verlangen Zuverlässigkeit 

und Dauerhaftigkeit, um die andere Seite 

wirklich kennen lernen und die Kooperation 

auf eine solide Basis stellen zu können. 

Transparenz in den Beziehungen ist not-

wendig: Über die konkreten Ziele eines Pro-

jektes hinaus bestehende Gemeinsamkeiten 

– wie sie etwa Religionsgemeinschaften 

oder Nichtregierungsorganisationen mit ih-

ren Wertvorstellungen haben – können viel 

zu einer soliden Kooperationsbasis beitra-

gen. 

- Rechenschaftspflicht 

Partnerschaft enthält stets auch ein Ver-

tragselement, das die wechselseitigen Rech-

te und Pflichten festlegt, wozu nicht zuletzt 

die Rechenschaftspflicht oder Kontrolle ge-

hört. Sie sind mit Blick auf die Spender, öf-

fentlichen Geldgeber bzw. Steuerzahler oh-

nehin unentbehrlich und sogar gesetzliche 

Pflicht.  

- Faire Regeln der Konfliktaustra-

gung 

Im Ringen um eine möglichst gute Zielerrei-

chung kann es auch in vertrauensvollen 

Partnerschaften legitimer Weise zu Mei-

nungsverschiedenheiten kommen. Wichtig 

sind in diesem Fall klare und faire Regeln 

der Konfliktaustragung, die man möglichst 

im Voraus festlegt und kennt. Dazu können 

präzise Abmachungen und gute Verträge 

viel beitragen. Wegen des Ungleichgewichts 
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zwischen Partnern des Südens und des Nor-

dens kann es ethisch geboten sein, dass 

solche Konflikte von paritätisch besetzten 

Schiedsverfahren gelöst werden. 

- Gemeinsame Verantwortung im 

Falle des Scheiterns 

Da Entwicklungszusammenarbeit in einem 

komplexen Rahmen und einem unübersicht-

lichen gesellschaftlichen Umfeld stattfindet, 

ist sie unabwendbar mit Risiken behaftet 

und auch Fehlschlägen ausgesetzt. Diese 

sollten weniger in gegenseitige Schuldzu-

weisungen als in produktive Lernprozesse 

münden. 

Partnerschaftliche Entwicklungszusammen-

arbeit ist weit mehr, als Ausdruck wohlmei-

nenden Gutmenschentums. Sie ist unver-

zichtbarer Baustein einer Gerechtigkeits- 

und Friedenspolitik, die diesen Namen auch 

wirklich verdient. 

4. These: Friede und Gerechtigkeit als so-

zialethische Grundlage und Ziel der Ent-

wicklungspolitik 

Das Ziel aller Entwicklungszusammenarbeit, 

allen Menschen ein würdiges und selbstbe-

stimmtes Leben zu bereiten, muss sozial-

ethisch die Forderung nach Gerechtigkeit 

und Friede beinhalten. Ungleiche Entwick-

lungschancen schüren die Konflikte zwi-

schen jenen, die im Wohlstand leben, und 

jenen, denen es an materiellen Gütern zur 

Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse man-

gelt. Diese Ungerechtigkeit führt zwar nicht 

immer zu offenen oder gar gewaltsamen 

Auseinandersetzungen, wohl aber zu Un-

frieden, der zumeist sehr unterschiedlich 

wahrgenommen wird: auf der einen Seite 

als Unterdrückung, Machtlosigkeit und Mar-

ginalisierung, auf der anderen Seite als An-

spruch, von dem sich zu distanzieren von 

Vorteil ist. Im Wort der deutschen Bischöfe 

„Gerechter Friede“ heißt es dazu: Eine Welt 

aber, „in der den meisten Menschen vorent-

halten wird, was ein menschenwürdiges Le-

ben ausmacht, ist nicht zukunftsfähig. Sie 

steckt auch dann voller Gewalt, wenn es 

keine Kriege gibt. Verhältnisse fortdauern-

der schwerer Ungerechtigkeit sind in sich 

gewaltgeladen und gewaltträchtig“9. 

Jede Entwicklungszusammenarbeit also, die 

auf eine größere Gerechtigkeit zwischen den 

Menschen und Nationen ausgerichtet ist, ist 

zugleich ein Beitrag zur langfristigen Frie-

denssicherung. Dabei geht es nicht nur um 

einen sozialen Ausgleich und eine größere 

Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch um 

fairere wirtschaftliche und politische Spiel-

regeln, die langfristig die Entwicklungs- und 

Partizipationsmöglichkeiten der armen Men-

schen und Länder sicherstellen. Mit Blick auf 

die Weltwirtschaftsordnung und die beste-

henden internationalen Entscheidungsme-

chanismen zeigt sich also in besonderer 

Weise die Notwendigkeit, Entwicklungszu-

sammenarbeit auch ordnungspolitisch zu 

denken und entsprechend zu handeln. 

In diesem Zusammenhang darf nicht über-

sehen werden, dass die politischen Instituti-

onen und Kulturen in vielen Entwicklungs-

ländern selbst das Entstehen sozialer Span-

nungen und Konflikte begünstigen. Defizite 

bestehen etwa bei politischen Entschei-

dungsprozessen, die nicht selten ohne Be-

teiligung der Betroffenen ablaufen, oder 

hinsichtlich korrupter Verwaltungs- und Re-

gierungsapparate, die einen sozialen Aus-

gleich im eigenen Land erschweren bzw. 

verhindern. Ebenso werden Machtkonflikte 

zwischen einzelnen Entwicklungsländern 

oder zwischen rivalisierenden Gruppen in 

einem Land häufig auf Kosten der Zivilbe-

völkerung ausgetragen. Zu den Verlierern 

solcher Konflikte gehören dann oft die 

Ärmsten der Armen. Auf diese Herausforde-

rungen muss die Entwicklungspolitik mit der 

Förderung von „good governance“ reagie-

ren. 

Im Nachklang zum 11. September 2001 

wurde festgestellt, dass die Armut eine 

Brutstätte für terroristische Aggressoren ist. 

Das ist auch richtig! Daraus darf aber nicht 

der falsche Schluss gezogen werden, dass 

die Armen an sich ein Sicherheitsrisiko sind, 

 

9  Gerechter Friede. Wort der deutschen Bischö-
fe vom 27. September 2000 (Die deutschen 
Bischöfe 66), hg. vom Sekretariat der deut-
schen Bischofskonferenz, Bonn 2000, Nr. 59. 
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vor dem es sich zu schützen gilt. Es gilt 

vielmehr, die Armut als ein Sicherheitsrisiko 

zu beseitigen, um mehr Frieden zu sichern. 

Aus sozialethischer Perspektive ist geltend 

zu machen, dass echter und dauerhafter 

Friede nicht allein durch Sicherheitsstrate-

gien erreicht werden kann, sondern nur 

durch mehr Gerechtigkeit möglich ist. In 

diesem Sinne schrieb Papst Paul VI. in sei-

ner Enzyklika „Populorum progressio“, 'Ent-

wicklung sei der neue Namen für Frieden’. 

Ich möchte diese These durch eine weitere 

ergänzen, die den Zusammenhang von Ge-

rechtigkeit und Frieden auf die Umweltprob-

lematik bezieht: 

5. These: Umweltschutz als sozialethische 

Grundlage der Entwicklungszusammenar-

beit  

„Willst du den Frieden fördern, so bewahre 

die Schöpfung“. So lautet das Motto des 

Weltfriedenstages 2010, den die katholische 

Kirche alljährlich am 1. Januar weltweit be-

geht. Das Leitwort der Misereor-

Fastenaktion 2010 ist: „Die Schöpfung be-

wahren, damit alle Menschen leben kön-

nen“. Beide fast gleichlautenden Themen 

gehen davon aus, dass die Lebensbedürf-

nisse von bald sieben Milliarden Menschen 

die ökologische Belastbarkeit der Erde deut-

lich zu überschreiten drohen. Klimawandel, 

Wasserknappheit, Verlust an Biodiversität – 

das sind nur wenige Stichworte, die uns an 

drängende Probleme erinnern, die uns künf-

tig noch stärker beschäftigen werden als 

bisher schon. Der Klimaschutz und die fried-

liche Lösung der heraufziehenden Konflikte 

um knappe Ressourcen und Rohstoffe sind 

die zentralen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts. 

Die Entwicklungszusammenarbeit muss den 

ökologischen Belangen große Aufmerksam-

keit widmen. Sozialethisch lässt sich von 

einer dreifachen ökologischen Verantwor-

tung sprechen: 

- Verantwortung für die natürliche 

Umwelt, die der Mensch zwar nutzen, aber 

nicht verbrauchen darf; 

- Verantwortung für die Nachwelt, 

deren Lebensbedingungen vom ökologi-

schen Erbe vorangegangener Generationen 

entscheidend mitbestimmt werden; 

- Verantwortung für die menschliche 

Mitwelt, die die zunehmend global sich aus-

wirkenden ökologischen Konsequenzen der 

verbrauchenden Wirtschafts- und Freizeit-

muster mitzutragen hat. 

Entwicklungspolitik darf sich nicht auf die 

Beseitigung von menschenunwürdigen Le-

bensverhältnissen in den Entwicklungslän-

dern beschränken, sondern muss nachhalti-

gen Umweltschutz und die Bewahrung der 

Schöpfung immer im Blick haben. Sie muss 

zugleich auf neue Lebensmuster in den In-

dustrieländern hinwirken, die bislang durch 

einen unverhältnismäßig hohen Verbrauch 

an natürlichen Ressourcen gekennzeichnet 

sind. Gerade die wohlhabenderen Menschen 

sind wegen ihres hohen grenzüberschrei-

tenden Umweltverbrauchs und ihres relativ 

großen wirtschaftlichen und politischen 

Handlungsspielraums aufgefordert, ihrer 

individuellen und politischen Verantwortung 

für die Bewahrung der natürlichen Umwelt 

nachzukommen. Es gilt, den exzessiven 

Ressourcenverbrauch als Bedrohung der 

ökologischen Grundlage menschenwürdiger 

Lebensbedingungen für alle Menschen, auch 

der Nachgeborenen, und somit als eine gra-

vierende Fehlentwicklung zu begreifen. Dies 

setzt Einsicht in die globalen Zusammen-

hänge, Bereitschaft zum Mentalitätswandel 

und die Übernahme von praktischer Ver-

antwortung für die Schöpfung voraus. Die 

Ausbildung und Förderung einer auf Men-

schenwürde und Bewahrung der natürlichen 

Lebensgrundlagen ausgerichteten Entwick-

lungsethik gehört deshalb zu den Prioritäten 

kirchlichen wie politischen Handelns. 

Schlusswort 

Der Skandal einer sozial weiter auseinan-

derdriftenden Menschheit ist inakzeptabel in 

einer Welt, die über genug Güter, Wissen 

und Mittel verfügt, um der massenhaften 

Not ein Ende zu setzen. So stehen wir ei-

nerseits vor der Dringlichkeit, unsere Le-

bensweisen mit dem globalen Gemeinwohl 

in Einklang zu bringen. Andererseits ist 
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mehr als deutlich, dass auch die strukturel-

len Fehlfunktionen der Weltwirtschaft besei-

tigt werden müssen. Ordnungspolitische 

Korrekturen sind unverzichtbar. Die Ent-

wicklungszusammenarbeit kann und muss 

diese Aufgaben lösen. Dazu sind sozialethi-

sche Grundlagen nötig.  

Die politischen Stiftungen, insbesondere die 

Konrad-Adenauer-Stiftung, haben hierzu 

mit ihren Außenbüros in einer Vielzahl von 

Ländern und ihrem entwicklungspolitischem 

Know-how einiges beizutragen. Die „Eich-

holzer Fachtagung zur Entwicklungspolitik“, 

die nun schon zum dritten Mal stattfindet, 

eröffnet einen wichtigen Raum für fruchtba-

re Diskussionen. Ich freue mich, dass der 

Bund Katholischer Unternehmer dabei als 

verlässlicher und kompetenter Mitorganisa-

tor auftritt. Als katholischer Verband von 

Menschen, die im wirtschaftlichen Leben ak-

tiv sind und über ökonomische Kompetenz 

verfügen, bringt der BKU eigene Partner-

strukturen und eine spezielle Expertise in 

die katholische Entwicklungsarbeit, aber 

auch in die gesellschaftliche Diskussion ein. 

Ich wünsche Ihnen und allen Teilnehmern 

gute Gespräche und Diskussionen. Ich bin 

sicher, dass diese von hohem entwicklungs-

politischem Wert sein werden. Der Tagung 

einen guten Verlauf und nachhaltige Ergeb-

nisse. Allen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern Gottes Segen. 


